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Haben Sie auch Kollegen im 

Betrieb, die von Zeitarbeits-

firmen »ausgeliehen wurden«?

Dann möchten wir Sie mit diesem 

Text über das Thema Leiharbeit in-

formieren und Sie gleichzeitig auf 

die besonderen Umstände und Be-

lastungen aufmerksam machen, 

die mit Leiharbeit verbunden sind.

Die Beschäftigung von Leiharbeit-

nehmern wurde 2004 gesetzlich 

erleichtert. Ergebnis: Die Zahl un-

sicherer und im Vergleich zu regu-

lären Arbeitsplätzen oft schlechter 

bezahlter Jobs hat zugenommen. 

Viele Leiharbeiter gehören zu 

den sogenannten »Aufstockern«, 

sind also auf ergänzende Hartz-

IV-Leistungen angewiesen. Leih-

arbeitnehmer werden häufig in 

»Schubladen« gesteckt. Hinter 

vorgehaltener Hand werden sie oft 

für nicht besonders qualifiziert und 

motiviert gehalten.

Der ungebremste Einsatz von Leih-

arbeit hat auf lange Sicht nega-

tive Folgen für alle Beschäftigten. 

Durch Leiharbeit gibt es in vielen 

Betrieben nicht mehr nur eine Be-

legschaft, sondern diese zerfällt in 

Gruppen. Leiharbeit kann bei den 

Stammbeschäftigten Ängste um ih-

ren Arbeitsplatz hervorrufen, ihnen 

wird vor Augen geführt, dass die 

gleiche Arbeit auch für weniger Ent-

gelt erledigt werden kann.

Leiharbeitnehmer sind häufig von 

schlechter Bezahlung betroffen 

und leiden vielfach unter erhöhten 

gesundheitlichen Risiken und Be-

einträchtigungen

Bekannt sind:

■■ Besonders hohes Unfallrisiko

■■ Häufiger Wechsel des Arbeits-

platzes und der Arbeitszeiten

■■ Wiederkehrende Anpassung an 

neue Bedingungen und Arbeits-

formen sowie an unbekannte 

Strukturen

■■ Soziale Unsicherheit als Dauer-

zustand

■■ Vielfach Selbstüberforderung 

durch die vage Hoffnung auf 

eine Festanstellung

■■ Diskrepanz zwischen Qualifika-

tion und der zugewiesenen Tä-

tigkeit

■■ Fehlende Entwicklungsmöglich-

keiten im Betrieb

■■ Belastende Leistungs- und Zeit-

vorgaben

■■ Sehr oft monotone und körper-

lich belastende Tätigkeiten

Aus Befragungen geht hervor, dass 

sich viele Leiharbeitnehmer als 

Menschen zweiter Klasse fühlen. 

Nicht nur das unausgewogene Ver-

hältnis von Leistungsanforderun-

Praxistipp zum Thema Leiharbeit

Leiharbeitnehmer benötigen 
Ihre Solidarität – Informationen 

für Stammbeschäftigte

Rechtliche Grundlagen

■■ Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)

■■ Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

■■ Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

■■ Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

■■ PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)

http://www.gesetze-im-internet.de/a_g/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/psa-bv/index.html
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gen und Entlohnung trägt dazu bei, son-

dern auch fehlende Anerkennung und 

sozialer Respekt für die von ihnen ge-

leistete Arbeit. Zudem machen sie häu-

fig die Erfahrung von Ausgrenzung. Sie 

sind Teil der Belegschaft, gehören aber 

dennoch nicht dazu. Dies kann sich zum 

Beispiel darin ausdrücken, dass ihnen 

der Zutritt zu Pausenräumen und Ge-

meinschaftseinrichtungen verwehrt 

wird, dass sie in der Kantine einen hö-

heren Preis bezahlen, oder dass sie so-

ziale Angebote des Betriebes nicht nut-

zen können.

Eine solche Ausgrenzung widerspricht 

dem Grundsatz der Gleichbehandlung 

und stellt seit kurzem auch einen Ge-

setzesverstoß dar, der mit Bußgeld ge-

ahndet werden kann. Gemäß dem Ende 

2011 geänderten Arbeitnehmerüber-

lassungsgesetz haben Leiharbeitneh-

mer zu den gleichen Bedingungen wie 

Stammbeschäftigte Anspruch auf Zu-

gang zu allen Gemeinschaftseinrichtun-

gen und -diensten im Entleihbetrieb.

Was können Sie als 

Stammbeschäftigte tun?

■■ Sie können Verständnis zeigen für 

die Situation der Leiharbeiter und 

sie nicht als »Bedrohung« sehen.

■■ Sie können einschreiten, wenn 

Leiharbeiter – was nicht selten vor-

kommt – unfair behandelt werden

■■ Falls die Einarbeitung von Leiharbei-

tern für Sie eine zusätzliche Belas-

tung darstellt, lasten Sie dies nicht 

den Leiharbeitnehmern an, sondern 

setzen Sie sich aktiv – zum Beispiel 

beim Betriebsrat – für bessere Be-

dingungen ein.

Zeitarbeit wird ein ständiger Begleiter 

in der Wirtschaft bleiben. Neben drin-

gend nötigen besseren gesetzlichen 

Schutzvorschriften und garantierten 

Mindestlöhnen ist es auch wichtig Vor-

urteile gegen Leiharbeitnehmer abzu-

bauen und sie soweit wie möglich in die 

Kollegenschaft zu integrieren.


